
Beklagte: Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Anträge des Klägers

— die Entscheidung der Kommission vom 9. November 2005
[K(2005) 3903 endg.] über die staatliche Beihilfe, die die
Bundesrepublik Deutschland zugunsten der Einführung des
digitalen terrestrischen Fernsehens („DVB-T“) in Berlin-Bran-
denburg gewährt hat, für nichtig zu erklären;

— die Kosten des Verfahrens der Kommission aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Klägerin wendet sich gegen die Entscheidung der Kommis-
sion K(2005) 3903 endg. vom 9. November 2005 bezüglich
der staatlichen Beihilfe zugunsten der Einführung des digitalen
terrestrischen Fernsehens (DVB-T) in Berlin-Brandenburg. Die
Kommission erklärte in der angefochtenen Entscheidung die
von der Bundesrepublik Deutschland den an DVB-T beteiligten
privaten Rundfunkanbietern gewährte Beihilfe als mit dem
Gemeinsamen Markt unvereinbar und verpflichtete die Bundes-
republik Deutschland die rechtswidrig zur Verfügung gestellte
Beihilfe von den Begünstigten zurückzufordern. Die Klägerin
wird in der angefochtenen Entscheidung als Beihilfengeber aus-
drücklich erwähnt.

Zur Begründung ihrer Klage macht die Klägerin drei Klage-
gründe geltend.

An erster Stelle führt sie aus, dass die angefochtene Entschei-
dung rechtsfehlerhaft sei, da wesentliche Formvorschriften ver-
letzt worden seien. Die Kommission habe insbesondere die
Begründungspflicht verletzt, da sie nicht in nachvollziehbarer
Weise dargelegt habe, warum im vorliegenden Fall eine staatli-
che Beihilfe anzunehmen sei.

Mit dem zweiten Klagegrund rügt die Klägerin die Verletzung
des Artikels 87 EG. Einerseits ist sie der Überzeugung, dass
keine Beihilfe im Sinn des Artikels 87 Absatz 1 EG vorliege.
Andererseits macht sie geltend, dass wenn tatsächlich eine Bei-
hilfe vorliegen sollte, diese mit dem Gemeinsamen Markt nach
Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c und d vereinbar wäre.

Zuletzt begründet die Klägerin ihre Klage damit, dass die ange-
fochtene Entscheidung Artikel 86 Absatz 2 EG verletze, weil,
sofern eine Beihilfe vorliegen sollte, diese mit dem Gemeinsa-
men Markt vereinbar wäre.

Klage, eingereicht am 24. Januar 2006 — RheinfelsQuellen
H. Hövelmann/HABM

(Rechtssache T-28/06)

(2006/C 86/67)

Verfahrenssprache: Deutsch

Parteien

Klägerin: RheinfelsQuellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG
(Duisburg, Deutschland) (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte
W. Kellenter und A. Lambrecht)

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken,
Muster und Modelle)

Anträge der Klagepartei

— Die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Har-
monisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster
und Modelle) vom 17. November 2005 in dem Beschwerde-
verfahren R 1179/2004-2 aufzuheben;

— der Beklagten die Verfahrenskosten der Klägerin aufzuerle-
gen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Die Wortmarke „VOM
URSPRUNG HER VOLLKOMMEN“ für Waren der Klassen 32
und 33 — Anmeldung Nr. 2 806 875

Entscheidung des Prüfers: Zurückweisung der Anmeldung

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der
Beschwerde

Klagegründe: Verletzung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b)
und c) der Verordnung Nr. 40/94 des Rates, da die Marke nicht
aus ausschließlich beschreibenden Angaben bestehe und ihr
auch nicht die erforderliche Unterscheidungskraft fehle.

Klage, eingereicht am 24. Januar 2006 — Procter &
Gamble/HABM

(Rechtssache T-29/06)

(2006/C 86/68)

Verfahrenssprache: Englisch

Parteien

Klägerin: Procter & Gamble Company (Cincinnati, USA) (Pro-
zessbevollmächtigter: Rechtsanwalt G. Kuipers)

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken,
Muster und Modelle)

Anträge der Klägerin

— Aufhebung der Entscheidung der Ersten Beschwerde-
kammer des HABM vom 22. November 2005 (Sache
R 1071/2004-1), der Klägerin zugestellt mit Schreiben vom
5. Dezember 2005, soweit darin festgestellt wird, dass die
Marke nicht den Anforderungen des Artikels 7 Absatz 1
Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 genügt;
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